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Bebauungsplan 23 D
- Gewerbegebiet Wahrbrink-West 1 -

3.3 Extensiv genutztes Grünland mittlerer Standorte

Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP) zum
Bebauungsplan 23 D - Gewerbegebiet Wahrbrink-West 1 -

7.2 Fließ- und Stillgewässer, nur geringfügig verbaut

0,7

0,7

Codes entsprechend der Biotoptypenwertliste aus der 
"Bewertung von Eingriffen in Natur und Landschaft im Rahmen der Bauleitplanung", Kreis Unna 2003

Grundwert

Karte 3.1 - Maßnahmen außerhalb des Geltungsbereichs 
                  des Bebauungsplans - Lippeaue -
Maßnahmen

5.1 Brachen < 5 Jahre (Schwarzbrache) 0,5

Ausgangszustand der externen Kompensationsmaßnahmen

Zustand der externen Kompensationsmaßnahmen gemäß Festsetzungen

A 1CEF

Maßnahme A 1CEF- Umwandlung von Acker in Schwarzbrache
- Umwandlung von Intensivgrünland in Extensivgrünland
- Aufstau eines Grabens und Entwicklung naturnaher
  Uferhochstaudenfluren entlang des Grabens
- Anlage von 4 Grundwasserblänken
Die Maßnahme ist multifunktional auch eine vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahme für den Artenschutz (CEF-Maßnahme) 
für den KIEBITZ, teils auch FELDLERCHE


